
Neues aus dem Franchise-Recht

 Welche Fragen sollte man sich vor der 
Neukundengewinnung stellen?
Jedes Unternehmen sollte sich klar ma-
chen, in welchem Umfeld es sich bewegt, 
wo die eigenen Stärken liegen, welche 
Schwächen der Wettbewerb hat, wen sie 
als Kunden gewinnen möchten, was poten-
zielle Neukunden von ihnen erwarten, wie 
sie auf neue Kunden zugehen möchten und 
welche R

Die Erfolgschancen sind bei 
beiden Methoden gleich hoch.

➜ zum Seminarangebot

Strategisch zu neuen Kunden  

>

Ein Fall aus der Praxis: 
Ausgleichsanspruch 
trotz Verkaufs der 
Kundenkartei an einen 
Dritten

Auf das Verhältnis zwi-
schen Franchisegeber 

und Franchisenehmer sind die Regelungen 
des Handelsvertreterrechts bekanntlich 
größtenteils anwendbar. Insoweit empfiehlt 
es sich, die Rechtsentwicklungen auf die-
sem Gebiet zu verfolgen. Daher ist die Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs vom 
28.06.2006 (VIII ZR 350/04) zum Handels-
vertreterausgleichsanspruch für Franchise-
geber von Interesse.

Einem Handelsvertreter kann nach Beendi-
gung seines Handelsvertretervertrages für 
die Akquisition von Kunden während der 
Vertraglaufzeit ein Ausgleichanspruch ge-
gen den Unternehmer zustehen. Der An-
spruch besteht allerdings nicht, wenn eine 
Ausgleichszahlung unter Berücksichtigung 
aller Umstände unbillig ist. Wann dies der 
Fall ist, lässt sich nicht an bestimmten Ein-
zelkriterien festmachen. Vielmehr sind die 
gesamten persönlichen und sachlichen Be-
sonderheiten des Einzelfalles, insbesonde-
re auch die wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse der Parteien in die Billigkeits-

prüfung einzubeziehen. Die 
Vorschriften über den Han-
delsvertreterausgleichsan-
spruch gelten für Vertrags-
händler und Franchisenehmer 
entsprechend, wenn diese – 
wie üblich – in die Absatzor-
ganisation des Herstellers 
bzw. Franchisegebers einge-
gliedert und darüber hinaus 
verpflichtet sind, den Kun-
denstamm an den Unterneh-
mer zu überlassen und dieser 
sich die Vorteile des Kun-
denstamms sofort und ohne 
weiteres nutzbar machen 
kann.

Der aktuelle Fall
Eine Vertragshändlerin hatte sich verpflich-
tet, der Herstellerin (im Folgenden: Unter-
nehmerin) die Daten geworbener Kunden 
bekannt zu geben, was auch laufend er-
folgte. Die Vertragshändlerin wurde insol-
vent. Im Rahmen der Abwicklung des zuvor 
durch die Unternehmerin gekündigten Ver-
tragshändlervertrages übertrug der Insol-
venzverwalter die Kundenkartei an den 
Ehemann der Vertragshändlerin. Zudem 
machte er bei der Unternehmerin einen 
Ausgleichsanspruch geltend. Diese weiger-
te sich zu zahlen. Die daraufhin erhobene 

Klage wurde zweitinstanzlich abgewiesen. 
Ein Ausgleich entspreche wegen der Über-
tragung der Kundenkartei auf einen Dritten 
nicht der Billigkeit. Durch die Ausgleichs-
zahlung solle der Unternehmer die Mög-
lichkeit erwerben, den Kundenstamm ohne 
störende Einflüsse nutzen zu können. Eine 
beeinträchtigungsfreie Nutzungsmöglich-
keit bestehe jedoch nicht, wenn der in dem 
Kundenstamm verkörperte Vermögenswert 
durch die Übertragung der Kundendaten 
auf einen Dritten verwertet worden sei. Die 
Billigkeit erfordere auch nicht die Gewäh-
rung eines reduzierten Ausgleichs. 
Dem ist der BGH entgegengetreten. Es sei 
schon nicht richtig, dass der Unternehmer 
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durch die Zahlung des Ausgleichs die Mög-
lichkeit erwerben soll, den Kundenstamm 
ohne störende Einflüsse durch den Aus-
gleichsberechtigten zu nutzen. Der Zweck 
des Ausgleichanspruchs bestehe im Aus-
gleich der Nachteile, die der Vertriebsmitt-
ler dadurch erleide, dass er die von ihm 
geschaffenen Kundenkontakte infolge der 
Vertragsbeendigung nicht mehr nutzen 
kann. Ein Ausgleichanspruch sei daher 
selbst bei einer Konkurrenztätigkeit des 
ausgeschiedenen Handelsvertreters unter 
Ausnutzung der während des Bestehens 
des Vertragshändlervertrages gewonnenen 
Kundenkontakte nur insoweit ausgeschlos-
sen, wie durch die Konkurrenztätigkeit ei-
nerseits die Vorteile des Unternehmers aus 
Geschäften mit den betreffenden Kunden 
und andererseits die Nachteile des Berech-
tigten infolge von Provisionsverlusten ge-
mindert werden. Darüber hinaus sei ein 
Abzug aus Billigkeitsgründen möglich. Der 
Anspruch sei jedenfalls nicht von vornher-
ein ausgeschlossen.
Das Gleiche gelte auch dann, wenn ein 

Dritter die Konkurrenztätigkeit aufnimmt, 
nachdem ihm die Kundenkartei übertragen 
wurde. Die Verwertung der Kundenkartei 
durch einen Dritten sei daher nur bei der 
Prognose der Unternehmervorteile und der 
Nachteile des Berechtigten sowie einem 
etwaigen Billigkeitsabzug zu berücksichti-
gen. 

Fazit
Der BGH berücksichtigt – zumindest theo-
retisch – die Interessen beider Seiten. Der 
Unternehmer muss im Ergebnis nur inso-
weit Ausgleich leisten, wie ihm die Kun-
denakquisition des Handelsvertreters nutzt; 
dieser kann den Teil seiner Kundendaten, 
die dem Unternehmer nicht nutzen und für 
die er keinen Ausgleich erhält, anderweitig 
verwerten.

Relevanz für die Praxis
In der Praxis dürfte sich jedoch ein anderes 
Bild zeigen. So wird die nach dem Urteil nö-
tige Kategorisierung der einzelnen Kunden 
in solche, die dem Unternehmer noch nüt-

zen und solche, die ihm nicht mehr nützen, 
nicht immer möglich sein. Hiermit entsteht 
ein erhebliches Konfliktpotential, was zu 
kostenintensiven und langwierigen Rechts-
streitigkeiten führen kann. 
In jedem Franchise-System muss genau 
geprüft werden, ob umfassende Informati-
onspflichten über die neu gewonnenen 
Kunden notwendig sind und/oder ob Ver-
pflichtungen zur Überlassung des Kun-
denstamms für den Fall der Vertragsbeen-
digung wirtschaftlich erforderlich 
erscheinen. Kann auf diese Regelungen 
verzichtet werden und liegt auch keine 
„automatische Übernahme des Kun-
denstammes“ (wie etwa in dem bekannten 
„Bäckerei Kamps Fall“ vor), so entsteht 
kein Ausgleichsanspruch. In jedem Fall ist 
es angezeigt, genau zu prüfen, ob Kunden-
übertragungsklauseln und darauf abzie-
lende Maßnahmen bei Vertragsende not-
wendig und gewollt sind. Die Gefahr, einem 
Ausgleichsanspruch zu unterliegen, ist bei 
Bestehen derartiger Verpflichtungen erheb-
lich.
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